WERKVERTRAG
über die
sicherheitstechnische Betreuung
durch eine
Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sicherheitsfachkraft)
 


Abgeschlossen zwischen
 

 

 

 

 

(im Folgenden kurz Auftraggeber genannt)

und
 

 

 

 

 

(im Folgenden kurz Auftragnehmer genannt)
am unten angesetzten Tag wie folgt:
 

 

 

 
I. Präambel

1. Der Auftraggeber ist nach den §§ 73 ff Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz BGBl. Nr. 450/1994 in der gültigen Fassung verpflichtet, Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sicherheitsfachkräfte) für seine Arbeitsstätte in 

.........................................................................................................

zu bestellen. Der Auftraggeber wird sich zur Erfüllung der ihm obliegenden o.a. gesetzlichen Verpflichtung einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit bedienen.

2. Der Auftragnehmer erfüllt die Voraussetzungen als Fachkraft für Arbeitssicherheit im Sinne des § 74 Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz und ist bereit, die Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit im Rahmen und Umfang der nachfolgenden Vereinbarungen zu übernehmen. 

II. Vertragsgegenstand

1. Der Auftragnehmer übernimmt die gesetzlichen Aufgaben einer Fachkraft für Arbeitssicherheit und stellt zur Erfüllung der sicherheitstechnischen Aufgaben gemäß Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz für die in der Folge angeführte Präventionszeit eine entsprechende sicherheitstechnische Betreuung in der Arbeitsstätte des Auftraggebers in 

........................................................................................................

zur Verfügung.

2. Die sicherheitstechnische Betreuung beinhaltet insbesondere die Beratung des Auftraggebers, der Arbeitnehmer, der Sicherheitsvertrauenspersonen und der Belegschaftsorgane in der o.a. Arbeitstätte auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Arbeitsgestaltung, soweit es sich nicht um Aufgaben handelt, die der arbeitsmedizinischen Betreuung obliegen oder die von sonstigen Fachleuten wahrgenommen werden. Die Betreuung erfolgt, soweit notwendig, in den Räumen der vertragsgegenständlichen Arbeitsstätte des Auftraggebers. 

1. Nach den Bestimmungen des § 82a Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz ergibt sich für die vertragsgegenständliche Arbeitsstätte folgende Präventionszeit: 

	…...
	AN an Büroarbeitsplätzen und vergleichbaren, 1,2 Std/Jahr
	=…......Std/Jahr

	…...
	AN an sonstigen Arbeitsplätzen, 1,5 Std/Jahr
	=…......Std/Jahr

	…...
	AN mit Nachtarbeit, zuzüglich 0,5 Std/Jahr
	=…......Std/Jahr

	ergibt zu erbringende Präventionszeit von mindestens
	…..........Std/Jahr

	davon entfallen auf die Fachkraft für Arbeitssicherheit
	…..........Std/Jahr

	
	


2. Leistungen, die über die oben angeführte Einsatzzeit hinausgehen, sind vor ihrer
Durchführung zu vereinbaren und werden gesondert vergütet.

3. Zu den Aufgaben des Auftragnehmers gehört weiters, den Auftraggeber über alle sicherheitstechnisch relevanten Wahrnehmungen zu informieren und den Auftraggeber bei der Erfüllung seiner Pflichten auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Arbeitsgestaltung zu unterstützen. 
Dabei wird der Auftragnehmer mit allen im Betrieb für sicherheitstechnische Belange in Frage kommenden Personen, wie Damen und Herren der Betriebsleitung, ArbeitsmedizinerInnen, sonstigen Fachleuten, Sicherheitsvertrauenspersonen und Belegschaftsorganen zusammenarbeiten.

III. Pflichten des Auftraggebers

1. Der Fachkraft für Arbeitssicherheit ist Zutritt zu allen Bereichen der Arbeitsstätte zu gewähren, und es sind ihr die erforderlichen Informationen und Unterlagen insbesondere relevante Bescheide wie zB. Betriebsanlagengenehmigung u.ä., sowie die Sicherheits- und Gesundheits-schutzdokumente, Aufzeichnungen und Berichte über Arbeitsunfälle, Messprotokolle, Prüfbücher, Betriebsanweisungen, Zeugnisse über Spezialausbildungen, Arbeitszeitaufzeichnungen und ähnliches zur Verfügung zu stellen. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit ist berechtigt, sofern ihr dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig erscheint, für sie kostenlos Ablichtungen herzustellen.


2. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer für die Erfüllung der vertragsgegenständlichen Leistungen vor Ort geeignete Räumlichkeiten inklusive notwendiger Infrastruktur kostenlos zur Verfügung zu stellen. Soweit für die Leistungserbringung Hilfspersonal des Auftraggebers benötigt wird, wird dieses Personal vom Auftraggeber auf seine Kosten beigestellt. 

IV. Leistungserbringung

1. Der Auftragnehmer ist im Rahmen der normalen Arbeitszeiten der Arbeitstätte in der Einteilung seiner Einsatzzeit frei. Nach derzeitigem Stand (zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses) ergibt sich gemäß obiger Berechnung eine Einsatzzeit von ....... Stunden pro Jahr.

2. Die jeweilige betriebliche Anwesenheit der Fachkraft für Arbeitssicherheit wird mit der Unternehmensleitung vereinbart. Der Auftragnehmer kann sich bei der Leistungserbringung fachlich geeigneter Erfüllungsgehilfen bedienen.

V. Vergütung

1. Dem Auftragnehmer gebührt für die vertragsgegenständlichen sicherheitstechnischen Leistungen 
ein Jahreshonorar von € ......................

zuzüglich USt im gesetzlichen Ausmaß von € ......................

Gesamt € ......................

welches in 12 gleich hohen Teilbeträgen am Ende eines jeden Kalendermonats auszubezahlen ist. Die jeweiligen Zahlungen sind innerhalb von 14 Tagen ab entsprechender Rechnungslegung ohne Abzug auf das vom Auftragnehmer genannte Konto zu leisten.

1. Basis des oben angeführten Honorars ist ein Betreuungsaufwand von ...... Stunden jährlich. Ändert sich dieser Aufwand, sei es durch Änderungen der Anzahl oder Art der Tätigkeiten (zB. Nachtarbeit, Veränderungen im Belastungsbereich, etc.) der zu betreuenden Mitarbeiter oder der gesetzlichen Anforderungen, oder sind die vom Gesetz vorgeschriebenen Leistungen nicht innerhalb der vereinbarten Einsatzzeit zu erbringen, so ist die Vergütung entsprechend anzupassen.

2. Allfällige Reisekosten werden nach Anfall gesondert in Rechnung gestellt. Dabei kommt bei Benützung des PKW der jeweils gültige Satz des amtlichen km-Geldes zur Anwendung.
 
3. Die Vergütung ist wertgesichert und verändert sich im selben Ausmaß, als sich die vom zuständigen Fachverband der Wirtschaftskammer Österreichs veröffentlichten Honorarrichtlinien für Technische Büros-Ingenieurbüros verändern. 


VI. Geheimhaltung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle ihm während der Ausübung seiner Tätigkeit bekannt werdenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse streng vertraulich zu behandeln. Sollte der Auftragnehmer die vertraglichen Leistungen nicht persönlich durchführen, sondern sich Erfüllungsgehilfen bedienen, so hat er diese entsprechend zur Verschwiegenheit zu verpflichten.


VII. Haftung 

Der Auftragnehmer hat eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von € ........................... abgeschlossen. Die Haftung des Auftragnehmers beschränkt sich auf solche Ansprüche, welche von der vorgenannten Berufshaftpflichtversicherung gedeckt sind. Darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche sind, außer bei Vorliegen von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, ausgeschlossen.

VIII. Vertragsdauer, Auflösung des Werkvertrages

1. Der gegenständliche Werkvertrag tritt mit dem Tag der Unterfertigung in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

2. Dieser Werkvertrag kann von beiden Teilen unter Einhaltung einer Frist von ........ Monaten mittels eingeschriebenen Briefes aufgekündigt werden.

3. Die Vereinbarung kann vor Ablauf der Gültigkeit und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung mittels eingeschriebenen Briefes an die zuletzt bekanntgegebene Adresse des jeweils anderen Partners aufgekündigt werden, wenn wichtige Gründe vorliegen, die es einem Vertragspartner unzumutbar machen, den Werkvertrag weiter fortzusetzen. Solche Gründe sind insbesondere, wenn
a) der andere Partner gegen eine wesentliche Bestimmung dieses Werkvertrages verstößt und trotz schriftlicher Aufforderung durch den anderen Partner den vertragsgemäßen Zustand nicht innerhalb angemessener Frist herstellt

b) über das Vermögen des anderen Partners ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren eröffnet wird oder ein solches nur mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird, 

c) in Partner die Grundlage der Vereinbarung bildende Tätigkeit aufgibt oder die Berechtigung zur Ausübung verliert. 
IX. Gerichtsstand und Recht

Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Werkvertrag wird die Zuständigkeit des sachlich und örtlich für den Sitz des Auftragnehmers zuständigen Gerichtes vereinbart. Auf das Werkvertrags-verhältnis findet ausschließlich österreichisches Recht Anwendung.

X. Allgemeines

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Werkvertrages unwirksam bzw. unerlaubt sein oder werden, oder sollte der Werkvertrag eine Lücke enthalten, so berührt dies die Gültigkeit der sonstigen Vertragspunkte nicht. Es herrscht Einvernehmen darüber, dass die unwirksame bzw. ungültige Bestimmung dahingehend abgeändert, ergänzt bzw. ausgelegt wird, wie es dem ursprünglichen Parteiwillen und der Erreichung des angestrebten Zweckes am ehesten entspricht. Dies gilt auch für den Fall einer Lücke.

2. Dieser Werkvertrag wird in zwei originalunterzeichneten Exemplaren ausgefertigt, wovon jeder Partner ein Exemplar erhält.

3. Änderungen, Ergänzungen und Zusätze zu diesem Werkvertrag bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und der ausdrücklichen Bezugnahme auf diesen Werkvertrag. Außerhalb dieser Vereinbarung verzichten die Vertragspartner auf mündliche Nebenabreden.

4. Jede Zustellung oder Mitteilung aufgrund dieses Werkvertrages hat an die am Anfang des Werkvertrages angegebenen Adressen der Partner zu erfolgen. Die Partner verpflichten sich, einander allfällige Änderungen ihrer Anschriften unverzüglich mittels eingeschriebenen Briefes bekanntzugeben. 

